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HAFTUNGSAUSSCHLUSS | Die in dieser Ausgabe stehenden Texte sind nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der stän-
dige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch notwendig, Haftung und Ge-
währ auszuschließen.

Steuerinformationen  
für November 2017
Ein Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft kann eigenkapitalersetzende 
Finanzierungshilfen nicht mehr als nachträgliche Anschaffungskosten 
steuerlich geltend machen. Mit dieser Rechtsprechungsänderung hat der 
Bundesfinanzhof die Konsequenzen aus den gesetzlichen Neuerungen im 
Eigenkapitalersatzrecht gezogen. Allerdings gewährten die Richter Ver-
trauensschutz in ihre bisherige Rechtsprechung und haben eine zeitliche 
Anwendungsregelung geschaffen.

Darüber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

�� Ein Sofortabzug von Reparatur- oder Instandsetzungsaufwand ist in den 
ersten drei Jahren nach dem Kauf einer Mietimmobilie möglich, wenn die 
Schäden nach dem Erwerb unvermutet eintreten und auf das schuldhafte 
Verhalten Dritter zurückzuführen sind. In diesem Fall ist es unerheblich, 
wenn die Nettoaufwendungen 15 % der Gebäude-Anschaffungskosten 
übersteigen. 

�� Bei der Soll-Besteuerung ist die Umsatzsteuer grundsätzlich bereits mit 
der Leistungsausführung abzuführen, was die Liquidität belasten kann. 
Der Bundesfinanzhof hat nun jedoch bezweifelt, dass die uneingeschränkte 
Pflicht zur Vorfinanzierung der Umsatzsteuer mit den Vorgaben des Unions-
rechts vereinbar ist.

�� Die Finanzverwaltung hat dazu Stellung genommen, wie eine BahnCard 50 
oder 100 lohnsteuerlich zu behandeln ist, wenn diese dienstlich und privat 
genutzt werden darf. Entscheidend ist die Prognoserechnung des Arbeitge-
bers, d. h., ob eine Voll- oder eine Teilamortisation angenommen wird.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Ausgabe für 
November 2017. Viel Spaß beim Lesen!
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ALLE STEUERZAHLER

Vorweggenommene Erbfolge bei GmbH-Anteilen:  
Übergeber darf kein Geschäftsführer bleiben

| Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs sind Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit der 
Übertragung von GmbH-Anteilen nur dann als Sonderausgaben abziehbar, wenn der Übergeber nach 
der Übertragung nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft ist. |

Hintergrund: Der Sonderausgabenabzug von 
Versorgungsleistungen bei vorweggenommener 
Erbfolge ist auf bestimmte Vermögensübertra-
gungen beschränkt. Begünstigt ist u. a. die 
Übertragung eines mindestens 50 %igen GmbH-
Anteils, wenn der Übergeber als Geschäftsfüh-
rer tätig war und der Übernehmer diese Tätig-
keit nach der Übertragung übernimmt.

�◼ Sachverhalt

Vater (V) hatte seinen 100  %igen GmbH-Anteil 
mittels vorweggenommener Erbfolge auf seinen 
Sohn (S) übertragen. S wurde deren alleinvertre-
tungsberechtigter Geschäftsführer. V blieb jedoch 
weiter Geschäftsführer. Die Zahlungen an seine 
Eltern machte S als Versorgungsleistungen bei 
den Sonderausgaben geltend. Das Finanzamt 
und das Finanzgericht Münster lehnten dies ab, 
da V seine Geschäftsführer-Tätigkeit nicht voll-
ständig eingestellt hatte. Diese Ansicht teilte 
schließlich auch der Bundesfinanzhof.  

Bleibt der Vermögensübergeber Geschäftsfüh-
rer der GmbH, dann überträgt er lediglich eine 
Kapitaleinkunftsquelle. Da der Gesetzgeber 
deren Überlassung gegen Versorgungsleistun-
gen aber nicht begünstigen wollte, lehnt der 
Bundesfinanzhof den Abzug der Zahlungen als 
Sonderausgaben ab.

PRAXISHINWEIS | Auch die Finanzverwaltung 
ist der Ansicht, dass der Vermögensübergeber 
seine Geschäftsführerfunktion aufgeben muss. 
Er darf allerdings noch selbstständig (z. B. bera-
tend) oder nichtselbstständig für die Kapitalge-
sellschaft tätig sein.

Quelle | BFH-Urteil vom 20.3.2017, Az. X R 35/16, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 196051; BMF-Schreiben vom 11.3.2010, Az. IV C 

3 - S 2221/09/10004

ALLE STEUERZAHLER

Ist die Höhe der Nachzahlungszinsen noch verfassungsgemäß?
| Seit der anhaltenden Niedrigzinsphase werden die Gerichte immer wieder – erfolglos – mit der 
Frage beschäftigt, ob die Höhe des gesetzlichen Zinssatzes (0,5 % pro Monat bzw. 6 % im Jahr) für 
Steuernachzahlungen und -erstattungen verfassungswidrig ist. Jüngst hat hierzu auch das Finanz-
gericht Münster entschieden, dass der Gesetzgeber den Rahmen für eine verfassungsrechtlich zu-
lässige Typisierung nicht überschritten hat. |

Jedenfalls für Zeiträume bis Dezember 2011 
hält der Bundesfinanzhof den gesetzlichen 
Zinssatz für verfassungsgemäß. Somit hat er 
davon abgesehen, die Frage dem Bundesver-
fassungsgericht vorzulegen. 

Interessant ist die Entscheidung des Finanzge-
richts Münster dennoch. Denn sie betrifft einen 
recht aktuellen Zeitraum (April 2012 bis Dezem-
ber 2015). Da der Bundesfinanzhof offen gelas-

sen hat, ob er die Verzinsungshöhe auch nach 
2011 – hier haben sich die Marktzinsen auf einem 
relativ niedrigen Niveau stabilisiert – noch für 
verfassungsgemäß hält, hat das Finanzgericht 
die Revision zugelassen. Es ist davon auszuge-
hen, dass diese auch eingelegt werden wird. 

Quelle | FG Münster, Urteil vom 17.8.2017, Az. 10 K 2472/16, Rev. 

zugelassen, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 196092; BFH-Urteil 

vom 14.4.2015, Az. IX R 5/14
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ALLE STEUERZAHLER

Sind Kosten für einen „Hunde-Gassi-Service“ steuerbegünstigt?
| Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Hessen sind Aufwendungen für einen „Hunde-Gassi-
Service“ als haushaltsnahe Dienstleistungen begünstigt. Das bedeutet: Auf Antrag wird die Einkom-
mensteuer in diesen Fällen um 20 % der Aufwendungen des Steuerpflichtigen (höchstens 4.000 EUR) 
ermäßigt. |

Nach der bisherigen Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs ist die Versorgung und Betreu-
ung eines in den Haushalt des Steuerpflichtigen 
aufgenommenen Haustieres eine haushaltsnahe 
Dienstleistung. „Dogsitter-Kosten“ sollen nach 
einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster 
jedoch nicht begünstigt sein, wenn die Hunde 
außerhalb der Wohnung und des Gartens des 
Steuerpflichtigen betreut werden. 

Die raumbezogene Betrachtungsweise des Fi-
nanzgerichts Münster überzeugte die Finanz-
richter aus Hessen nicht. Begründung: Nach 
der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ist 
der Begriff „im Haushalt” räumlich-funktional 
auszulegen, sodass die Grenzen des Haushalts 

nicht ausnahmslos durch die Grundstücksgren-
zen abgesteckt werden. Somit (so die Schluss-
folgerung) handelt es sich beim „Gassi gehen” 
um eine Leistung mit einem unmittelbar räum-
lichen Bezug zum Haushalt, die dem Haushalt 
(dem haushaltszugehörigen Tier) dient.

Beachten Sie | Die Finanzverwaltung hat ge-
gen diese Entscheidung Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt. Somit ist nun der Bundes-
finanzhof gefragt.

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 1.2.2017, Az. 12 K 902/16, NZB 

BFH Az. VI B 25/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 195268; FG 

Münster, Urteil vom 25.5.2012, Az. 14 K 2289/11 E; BFH-Urteil vom 

3.9.2015, Az. VI R 13/15

VERMIETER

Mutwillige Schäden des Mieters nach der Anschaffung  
des Gebäudes: Kosten sind sofort abzugsfähig

| Aufwendungen zur Beseitigung eines Substanzschadens, der nach Anschaffung einer vermieteten 
Immobilie durch das schuldhafte Handeln des Mieters verursacht worden ist, können als Werbungs-
kosten sofort abziehbar sein. In diesen Fällen handelt es sich nicht um anschaffungsnahe Herstel-
lungskosten. |

Hintergrund

Anschaffungsnahe Herstellungskosten liegen 
vor, wenn innerhalb von drei Jahren nach der 
Anschaffung des Gebäudes Instandsetzungs- 
und Modernisierungsmaßnahmen durchge-
führt werden, deren Nettoaufwendungen 15 % 
der Gebäude-Anschaffungskosten überstei-
gen. Gesetzlich ausgenommen sind: Aufwen-
dungen für Erweiterungen und Aufwendungen 
für Erhaltungsarbeiten, die jährlich üblicher-
weise anfallen.

Beachten Sie | Durch eine Umqualifizierung 
der Aufwendungen in Herstellungskosten sind 

die Kosten nicht sofort (im Jahr der Zahlung) 
abzugsfähig. Sie wirken sich nur über die Ge-
bäudeabschreibung (regelmäßig 50 Jahre) als 
Werbungskosten aus. 

�◼ Sachverhalt

Eine Steuerpflichtige hatte eine vermietete  
Eigentumswohnung in einem mangelfreien Zu-
stand erworben. Sie kündigte das Mietverhältnis, 
weil die Mieterin die Leistung fälliger Nebenkos-
tenzahlungen verweigerte. Bei Rückgabe der 
Mietsache wurden umfangreiche, von der Miete-
rin jüngst verursachte Schäden (z. B. eingeschla-
gene Scheiben an Türen) festgestellt.
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Die Vermieterin machte die Kosten für die Scha-
denbeseitigung in ihrer Steuererklärung als Er-
haltungsaufwand geltend. Da die 15 %-Grenze 
überschritten war, versagte das Finanzamt den 
Sofortabzug – jedoch zu Unrecht, wie das Finanz-
gericht Düsseldorf und der Bundesfinanzhof ent-
schieden.

Grundsätzlich sind sämtliche Kosten für bauli-
che Maßnahmen zusammenzurechnen. Darun-
ter fallen z. B. Schönheitsreparaturen oder 
auch Kosten für die Herstellung der Betriebs-
bereitschaft. Selbst die Beseitigung verdeckter 
– im Anschaffungszeitpunkt bereits vorhande-

ner – Mängel fällt hierunter. Nichts anderes gilt 
für die Kosten zur Beseitigung von bei der An-
schaffung angelegten, aber erst nach dem Er-
werb auftretenden altersüblichen Mängeln.

Diese typisierende Betrachtungsweise hat der 
Bundesfinanzhof jetzt zumindest insoweit einge-
schränkt, als der Schaden nach dem Erwerb des 
Gebäudes eingetreten und auf das schuldhafte 
Verhalten Dritter zurückzuführen ist. In diesen 
Fällen können die Aufwendungen somit sofort 
als Werbungskosten abgezogen werden.

Quelle | BFH-Urteil vom 9.5.2017, Az. IX R 6/16, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 196887

KAPITALANLEGER

Fonds-Altanteile: Neue Steuerregeln ab 2018 

| Mit Einführung der Abgeltungsteuer wurde ein Bestandsschutz für die Steuerfreiheit von Veräu-
ßerungsgewinnen aus vor 2009 angeschafften Investmentanteilen eingeräumt. Dieser Bestands-
schutz wurde durch das Investmentsteuerreformgesetz vom 19.7.2016 (BGBl I 2016, S. 1730) aber 
zum 31.12.2017 zeitlich gekappt. |

Danach bleiben nur noch die bis zum 31.12.2017 
eingetretenen Wertveränderungen steuerfrei. 
Für ab 2018 erzielte Wertveränderungen wird bei 
einer späteren Veräußerung über die Veranla-

gung ein personenbezogener Freibetrag von 
100.000 EUR gewährt. Da der Freibetrag nur für 
diese Altanteile gilt, sollten Altanteile also nicht 
vorschnell veräußert werden.

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

„Geschenke-Urteil“ wird nicht so streng angewendet, wie erwartet!

| Unternehmen können die Einkommensteuer für Geschenke an Geschäftsfreunde mit einem pau-
schalen Steuersatz von 30 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) für den Zuwen-
dungsempfänger übernehmen. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist das Unterneh-
men jedoch nicht zum Betriebsausgabenabzug berechtigt, wenn die Zuwendung zusammen mit der 
pauschalen Steuer 35 EUR übersteigt. Die gute Nachricht ist: Die Finanzverwaltung wendet das 
Urteil nicht so streng an, wie befürchtet. |

Da das Urteil im Bundessteuerblatt veröffent-
licht wurde, ist es von den Finanzämtern allge-
mein anzuwenden. Es wurde allerdings auch 
eine Fußnote mit folgendem Inhalt gesetzt: „Die 
Finanzverwaltung wendet die Vereinfachungs-
regelung in Rdnr. 25 des BMF-Schreibens vom 
19. Mai 2015 (BStBl I S. 468) weiter an“. 

Nach dieser Vereinfachungsregelung richtet 
sich die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als 

Betriebsausgabe danach, ob die Aufwendungen 
für die Zuwendung als Betriebsausgabe abzieh-
bar sind. Das bedeutet: Für das Überschreiten 
der 35 EUR-Grenze ist weiterhin allein der Ge-
schenkewert maßgeblich.

Quelle | BFH-Urteil vom 30.3.2017, Az. IV R 13/14, BStBl II 2017, 

S. 892; BMF-Schreiben vom 19.5.2015, Az. IV C 6 - S 2297-

b/14/10001
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GESELLSCHAFTER UND GESCHÄFTSFÜHRER VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

Keine nachträglichen Anschaffungskosten  
bei eigenkapitalersetzenden Finanzierungshilfen

| Wird ein Gesellschafter im Insolvenzverfahren als Bürge für Verbindlichkeiten der Gesellschaft in 
Anspruch genommen, führt dies nicht mehr zu nachträglichen Anschaffungskosten auf seine Be-
teiligung. Diese Rechtsprechungsänderung des Bundesfinanzhofs beruht auf der Aufhebung des 
Eigenkapitalersatzrechts durch das „Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Be-
kämpfung von Missbräuchen (kurz: MoMiG)“. |

Hintergrund

Zu nachträglichen Anschaffungskosten einer 
Beteiligung führten nach bisheriger Rechtspre-
chung auch nachträgliche Aufwendungen auf 
die Beteiligung. Dies war insoweit vorteilhaft, 
als sich dadurch der Veräußerungs- oder Auflö-
sungsgewinn verminderte oder ein entspre-
chender Verlust erhöhte. 

Nachträgliche Anschaffungskosten nahm der 
Bundesfinanzhof u. a. an 

�� beim Ausfall des Gesellschafters mit seinem 
Anspruch auf Rückzahlung eines der Gesell-
schaft gewährten Darlehens oder 

�� bei Zahlung des Gesellschafters auf eine 
Bürgschaft und Wertlosigkeit des gegen die 
Kapitalgesellschaft gerichteten Rückgriffs-
anspruchs. 

Voraussetzung war, dass die Darlehenshingabe 
oder die Übernahme der Bürgschaft durch das 
Gesellschaftsverhältnis veranlasst waren. Für 
diese Beurteilung war entscheidend, ob die  
Finanzierungshilfe eigenkapitalersetzend war.

Bei der Höhe der nachträglichen Anschaffungs-
kosten wurden mehrere Fälle unterschieden. 
So konnte der Nennwert des Darlehens rele-
vant sein. Bei einem „stehen gelassenen Darle-
hen“ war in der Regel der gemeine Wert in dem 
Zeitpunkt maßgeblich, in dem es der Gesell-
schafter mit Rücksicht auf das Gesellschafts-
verhältnis nicht abzieht; dies konnte sogar ein 
Wert von 0 EUR sein. 

Durch das ab dem 1.11.2008 geltende MoMiG 
wurde das Eigenkapitalersatzrecht deregu-
liert. So wurden z. B. die Bestimmungen über 
kapitalersetzende Darlehen aus dem GmbH-
Gesetz entfernt und im Insolvenzrecht sowie im 
Anfechtungsgesetz neu geregelt.  

Die Neuregelung ist dadurch gekennzeichnet, 
dass alle Gesellschafterdarlehen – mit Aus-
nahme der durch das Sanierungsprivileg und 
das Kleinanlegerprivileg begünstigten Darle-
hen – in der Insolvenz nachrangig sind und eine 
Rückzahlung innerhalb eines Jahres vor Stel-
lung des Insolvenzantrags angefochten werden 
kann. Infolgedessen wird nicht mehr zwischen 
kapitalersetzenden und übrigen Gesellschaf-
terdarlehen unterschieden. 

Seitdem war umstritten und höchstrichterlich 
ungeklärt, welche Auswirkungen dies steuer-
rechtlich auf die Rechtsprechung zu nachträgli-
chen Anschaffungskosten hat.

Neue Rechtsprechung und  
zeitliche Anwendungsregelung

�◼ Sachverhalt

In dem – das Jahr 2010 betreffenden – Streitfall 
hatte ein Alleingesellschafter einer GmbH Bürg-
schaften für deren Bankverbindlichkeiten über-
nommen. In der Insolvenz der GmbH wurde er 
von der Gläubigerbank in Anspruch genommen. 
Da er mit seinem Regressanspruch gegen die 
insolvente Kapitalgesellschaft ausgefallen war, 
begehrte er die steuerliche Berücksichtigung 
der in diesem Zusammenhang geleisteten Zah-
lungen auf der Grundlage der bisherigen Recht-
sprechung.

Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs 
ist die gesetzliche Grundlage für die bisherige 
Annahme von nachträglichen Anschaffungs-
kosten mit der Aufhebung des Eigenkapitaler-
satzrechts entfallen. Demzufolge können 
nachträgliche Anschaffungskosten der Beteili-
gung nur noch nach Maßgabe der handels-
rechtlichen Begriffsdefinition (§ 255 HGB) an-
erkannt werden.
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PRAXISHINWEIS | Der Bundesfinanz hof hat in 
seinem Urteil eine zeitliche Anwendungsrege-
lung getroffen. Danach gilt Vertrauensschutz in 
die bisherige Rechtsprechung für alle Fälle, 

�� in denen der Gesellschafter der Kapitalge-
sellschaft eine eigenkapitalersetzende Finan-
zierungshilfe bis zum Tag der Urteils-Veröf-
fentlichung (am 27.9.2017) geleistet hat oder

�� wenn eine Finanzierungshilfe des Gesell-
schafters bis zu diesem Tag eigenkapitaler-
setzend geworden ist. 

Diese Fälle sind, wenn es für die Steuerpflichti-
gen günstiger ist, weiterhin nach den bisher 

geltenden Grundsätzen zu beurteilen. Somit 
konnte auch der Gesellschafter im Streitfall 
seinen Forderungsausfall als nachträgliche An-
schaffungskosten geltend machen.

Beachten Sie | Der Bundesfinanzhof hat ange-
kündigt, dass er die neuen Grundsätze dem-
nächst in einer Reihe weiterer Fälle konkretisie-
ren wird.

Quelle | BFH-Urteil vom 11.7.2017, Az. IX R 36/15, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 196756; BFH, PM Nr. 60 vom 27.9.2017

UMSATZSTEUERZAHLER

Europäischer Gerichtshof zur Soll-Besteuerung  
bei der Umsatzsteuer gefragt

| Der Bundesfinanzhof zweifelt an der uneingeschränkten Pflicht zur Vorfinanzierung der Umsatz-
steuer durch Unternehmer bei der Soll-Besteuerung. Daher hat er ein Vorabentscheidungsersuchen 
an den Europäischen Gerichtshof gerichtet. |

Hintergrund: Bei der Soll-Besteuerung ist die 
Umsatzsteuer grundsätzlich mit der Leistungs-
ausführung abzuführen, was die Liquidität be-
lasten kann. Unter Voraussetzungen (z. B. Um-
satz im vorangegangenen Jahr nicht mehr als 
500.000 EUR) kann eine Besteuerung per Antrag 
auch erst im Vereinnahmungszeitpunkt erfolgen 
(Ist-Besteuerung). 

Beachten Sie | Bei der Soll-Besteuerung hat 
der Bundesfinanzhof in 2013 eine Steuerberich-
tigung bei Leistungserbringung zugelassen, 
soweit ein Unternehmer seinen Entgeltan-
spruch wegen eines vertraglichen Einbehalts 
zur Absicherung von Gewährleistungsansprü-
chen über einen Zeitraum von zwei bis fünf Jah-
ren nicht verwirklichen kann. Die Verwaltung 
wendet diese Entscheidung zwar an – aber nur 
mit erheblichen Einschränkungen. So darf z. B. 
eine Absicherung durch eine Bankbürgschaft 
nicht möglich sein.

�◼ Sachverhalt

Im Streitfall setzte der Vergütungsanspruch  
einer im bezahlten Fußball tätigen Spielerver-
mittlerin grundsätzlich voraus, dass der Spieler 

beim neuen Verein einen Vertrag unterschrieb 
und die DFL-GmbH als Lizenzgeber eine Spiel-
erlaubnis erteilte. Die Zahlungen waren in Raten 
verteilt auf die Laufzeit des Arbeitsvertrags zu 
leisten, wobei die Fälligkeit und das Bestehen 
der einzelnen Ratenansprüche unter der Bedin-
gung des Fortbestehens des Vertrags zwischen 
Verein und Spieler standen. 

Das Finanzamt ging davon aus, dass die Vermitt-
lerin ihre in 2012 erbrachten Leistungen auch 
insoweit bereits in 2012 zu versteuern habe, als 
sie Entgeltbestandteile vertragsgemäß erst in 
2015 beanspruchen konnte.

Der Bundesfinanzhof bezweifelt, ob diese jahr-
zehntelang geübte Besteuerungspraxis mit den 
Vorgaben des Unionsrechts vereinbar ist. Auf 
seine Vorlage hin soll der Europäische Ge-
richtshof nun insbesondere entscheiden, ob der 
Steuerpflichtige verpflichtet ist, die für die Leis-
tung geschuldete Steuer für einen Zeitraum 
von zwei Jahren vorzufinanzieren, wenn er die 
Vergütung für seine Leistung (teilweise) erst 
zwei Jahre nach Entstehung des Steuertatbe-
stands erhalten kann.
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Praxisrelevanz für viele Fälle

Die vorgelegten Fragen beziehen sich primär auf 
bedingte Vergütungsansprüche, können aber 
auch bei befristeten Zahlungsansprüchen, wie  
z. B. beim Ratenverkauf im Einzelhandel oder 
bei einzelnen Formen des Leasings bedeutsam 
sein. Auch hier besteht bisher die Pflicht, die 
Umsatzsteuer für die Warenlieferung bereits mit 

der Übergabe der Ware vollständig abzuführen. 
Dies gilt auch dann, wenn der Unternehmer ein-
zelne Ratenzahlungen erst über eine Laufzeit 
von mehreren Jahren vereinnahmen kann.

Quelle | BFH, Beschluss (EuGH-Vorlage) vom 21.6.2017, Az. V R 

51/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 196609; BFH, PM Nr. 59 vom 

20.9.2017; BFH-Urteil vom 24.10.2013, Az. V R 31/12

UMSATZSTEUERZAHLER

Differenzbesteuerung auch beim „Ausschlachten“  
von Gebrauchtfahrzeugen

| Die Differenzbesteuerung ist auch anwendbar, wenn ein Unternehmer Gegenstände liefert, die er 
gewonnen hat, indem er zuvor von ihm erworbene Gebrauchtfahrzeuge zerlegt hat. Mit dieser Ent-
scheidung widerspricht der Bundesfinanzhof ausdrücklich der bisherigen Ansicht der Verwaltung. |

Hintergrund: Unter gewissen Voraussetzungen 
können Unternehmer die Differenzbesteuerung 
anwenden. Diese betrifft typischerweise Waren, 
die ein Wiederverkäufer von Nicht- oder Klein-
unternehmern und damit ohne Umsatzsteuer-
ausweis erworben hat. Die Umsatzbesteuerung 
ist auf die Marge, d. h. auf die Differenz zwischen 
dem Ein- und Verkaufspreis, beschränkt.

�◼ Beispiel

Ein Gebrauchtwagenhändler nimmt einen Pkw 
von einer Privatperson für 12.000 EUR in Zahlung 
und verkauft ihn für 19.000 EUR weiter. Die Um-
satzsteuer ist wie folgt zu ermitteln:

�� 19.000 EUR – 12.000 EUR = 7.000 EUR
�� 7.000 EUR/1,19 = 5.882,35 EUR
�� 5.882,35 x 0,19 = 1.117,65 EUR

Die Umsatzsteuer beträgt 1.117,65 EUR. Bei An-
wendung der Differenzbesteuerung ist zwingend 
darauf zu achten, dass die Umsatzsteuer in der 
Rechnung nicht offen ausgewiesen wird. 

Im Streitfall ging es um die Frage, ob der Ver-
kauf von gebrauchten Fahrzeugteilen, die ein 
Unternehmer zuvor aus von Privatpersonen er-
worbenen Altfahrzeugen ausgebaut hatte, der 
Differenzbesteuerung unterliegt. Der Unter-
nehmer wandte die Differenzbesteuerung an, 
das Finanzamt lehnte diese ab. 

Der Bundesfinanzhof hatte in diesem Verfahren 
zunächst eine Verfahrensruhe beschlossen, da 
er eine Entscheidung des Europäischen Ge-
richtshofs in einem anderen Streitfall abwarten 
wollte. Dieser entschied Anfang 2017, dass ein 
Verwerter von Alt- und Schrottfahrzeugen aus-
gebaute Gebrauchtteile aus von privat ange-
schafften Fahrzeugen differenzbesteuert wei-
terverkaufen darf. Wegen der gebotenen richtli-
nienkonformen Auslegung hat der Bundesfi-
nanzhof diese Rechtsprechung nunmehr über-
nommen.

Quelle | BFH-Urteil vom 23.2.2017, Az. V R 37/15, unter www.

iww.de, Abruf-Nr. 194936; EuGH-Urteil vom 18.1.2017, Rs. 

C-471/15

ARBEITGEBER

Geplante Sachbezugswerte für 2018
| Nach dem vorgelegten Entwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales sollen der mo-
natliche Sachbezugswert für freie Unterkunft in 2018 von 223 EUR auf 226 EUR und der monatliche 
Sachbezugswert für freie Verpflegung auf 246 EUR (derzeit 241 EUR) steigen. Mit der noch ausste-
henden Zustimmung des Bundesrats ist zu rechnen. |
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Damit ergeben sich für Mahlzeiten folgende Sachbezugswerte:

�◼ Sachbezugswerte für Mahlzeiten
Mahlzeit monatlicher Wert kalendertäglicher Wert

Frühstück 52 EUR (2017: 51 EUR) 1,73 EUR (2017: 1,70 EUR)

Mittag- bzw. Abendessen 97 EUR (2017: 95 EUR) 3,23 EUR (2017: 3,17 EUR)

ARBEITGEBER

Geldwerter Vorteil für BahnCard: Entscheidend ist   
die Prognoserechnung 

| Beschaffen Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern eine BahnCard 50 oder 100 sowohl zur dienstlichen 
als auch zur privaten Nutzung, dann hängt es von der Amortisations-Prognose ab, ob der Arbeit-
nehmer für deren private Nutzungsmöglichkeit einen geldwerten Vorteil versteuern muss. So lau-
tet eine bundesweit abgestimmte Verfügung der Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main. |

Prognose einer Vollamortisation

Die Anschaffung der BahnCard erfolgt im über-
wiegend eigenbetrieblichen Interesse, wenn 
der Arbeitgeber per Kalkulation prognostiziert, 
dass ihn die BahnCard weniger kostet, als et-
waige Einzelfahrscheine für die beruflichen 
Fahrten (Auswärtstätigkeiten). Ist dies der Fall, 
muss für die private Nutzungsmöglichkeit kein 
geldwerter Vorteil versteuert werden.

PRAXISHINWEIS | Tritt die vom Arbeitgeber 
prognostizierte Vollamortisation aus unvorher-
sehbaren Gründen (z. B. Krankheit des Arbeit-
nehmers) nicht ein, ist keine Nachversteuerung 
vorzunehmen. Denn das überwiegend eigenbe-
triebliche Interesse bei Hingabe der BahnCard 
wird hierdurch nicht berührt. 

Prognose einer Teilamortisation

Wenn die ersparten Fahrtkosten unter dem 
BahnCard-Preis liegen, stellt die Überlassung 
der BahnCard zunächst in voller Höhe steuer-
pflichtigen Arbeitslohn dar.

Beachten Sie | Die während der Gültigkeits-
dauer der BahnCard durch deren Nutzung für 
dienstliche Fahrten ersparten Fahrtkosten 
können dann gegebenenfalls monatsweise oder 
auch am Ende des Gültigkeitszeitraums als 
Korrekturbetrag den steuerpflichtigen Arbeits-
lohn mindern.

Quelle | OFD Frankfurt am Main, Verfügung vom 31.7.2017, Az. 

S 2334 A – 80 – St 222, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 196491

ARBEITGEBER

Mahlzeitengestellung: Übergangsregel für Großbuchstabe „M“ 
erneut verlängert

| Wird dem Arbeitnehmer anlässlich oder während einer beruflichen Auswärtstätigkeit oder bei einer 
doppelten Haushaltsführung eine mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewertende Mahlzeit zur 
Verfügung gestellt, muss im Lohnkonto der Großbuchstabe „M“ aufgezeichnet und in der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung ausgewiesen werden. Auf die Aufführung des Großbuchstabens „M“ 
kann bislang (bis zum 31.12.2017) verzichtet werden, wenn das Betriebsstätten-Finanzamt eine andere 
Aufzeichnung als im Lohnkonto zugelassen hat. Diese Übergangsregelung wurde nun um ein weite-
res Jahr, also bis zum 31.12.2018, verlängert. |
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Hintergrund: Nach Ansicht der Finanzverwal-
tung und des Bundesfinanzhofs setzt die tarifbe-
günstigte Besteuerung der Abfindungszahlung 
als Entschädigung voraus, dass 

�� die Beendigung oder Änderung des Vertrags 
vom Arbeitgeber ausgeht oder 

�� der Arbeitnehmer beim Abschluss einer Auf-
hebungs- oder Änderungsvereinbarung un-
ter einem nicht unerheblichen rechtlichen, 
wirtschaftlichen oder tatsächlichen Druck 
gehandelt hat. 

Der Steuerpflichtige darf das schadenstiftende 
Ereignis nicht aus eigenem Antrieb herbeige-
führt haben, so der Bundesfinanzhof in einer 
Entscheidung aus dem Jahr 2001. 

�◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger war als Verwaltungsange-
stellter bei einer Stadt beschäftigt. Das Arbeits-
verhältnis wurde im gegenseitigen Einverneh-
men vorzeitig beendet. In dem Auflösungsvertrag 
war auch die Zahlung einer Abfindung geregelt. 
Das Finanzamt versagte die ermäßigte Besteue-
rung der Abfindung, weil nicht erkennbar sei, 
dass der Steuerpflichtige bei Vertragsabschluss 
unter einem erheblichen wirtschaftlichen, recht-
lichen oder tatsächlichen Druck gestanden habe. 

Demgegenüber gab der Steuerpflichtige an, dass 
eine Konfliktlage bestand, weil er sich seit meh-
reren Jahren um eine Höhergruppierung bemüht 
und auch mit Klage gedroht habe. Er habe ein 
Interesse daran gehabt, nicht noch ein weiteres 
Jahr bis zum regulären Renteneintritt unter die-
ser Drucksituation arbeiten zu müssen. 

Die Arbeitgeberin habe im Rahmen eines für sie 
geltenden Haushaltssicherungskonzepts zahl-
reiche Maßnahmen zur Sanierung des Haushalts 
beschlossen, wozu auch Vereinbarungen über 
den vorzeitigen Ruhestandsantritt von Stellenin-
habern rentennaher Jahrgänge gehört hätten. 

Das Finanzgericht Münster gab der Klage des 
Steuerpflichtigen statt. Nach Ansicht der Finanz-
richter reicht es für die von der Rechtsprechung 
geforderte Konfliktlage bereits aus, dass zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine ge-
gensätzliche Interessenlage bestand, die die 
Parteien im Konsens lösen. Auf das Gewicht und 
den Zeitpunkt der jeweiligen Verursachungsbei-
träge kommt es nicht entscheidend an, solange 
beide Vertragsparteien zu der Entstehung des 
Konflikts beigetragen hätten.

PRAXISHINWEIS | Das Finanzgericht hat die 
Revision zugelassen, da bislang nicht abschlie-
ßend geklärt ist, welche Anforderungen an eine 
solche Konfliktlage zu stellen sind. Da die Revi-
sion inzwischen anhängig ist, sollten vergleich-
bare Fälle mittels Einspruch bis zur höchstrich-
terlichen Klärung offengehalten werden.

Quelle | FG Münster, Urteil vom 17.3.2017, Az. 1 K 3037/14 E, 

Rev. BFH Az. IX R 16/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 194504; 

BMF-Schreiben vom 1.11.2013, Az. IV C 4 - S 2290/13/10002, Rz. 1; 

BFH-Urteil vom 29.2.2012, Az. IX R 28/11; BFH-Urteil vom 

12.12.2001, Az. XI R 38/00

ARBEITNEHMER

Abfindung auch bei einvernehmlicher Auflösung  
des Arbeitsvertrags steuerbegünstigt?

| Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Münster kann eine Abfindungszahlung auch dann 
ermäßigt besteuert werden, wenn der Arbeitnehmer zur Beendigung eines auch vom Arbeitgeber 
verursachten Konflikts auf diesen zugeht und den Abschluss eines Auflösungsvertrags mit Abfin-
dungsregelung fordert. |

Das Bundesfinanzministerium hat somit der 
von den Spitzenverbänden der gewerblichen 
Wirtschaft geforderten Verlängerung über den 
Jahreswechsel 2017/2018 hinaus entsprochen. 
Gleichzeitig weist die Finanzverwaltung aber 
auch darauf hin, dass die Übergangsregelung 

am 31.12.2018 endgültig ausläuft. Ab 2019 ist 
der Großbuchstabe „M” von den Arbeitgebern 
dann verpflichtend zu bescheinigen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 27.9.2017, Az. IV C 5 – S 2378/17/10001, 

unter www.iww.de, Abruf-Nr. 196944
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Steuern und Beiträge Sozialversicherung: 
Fälligkeitstermine in 11/2017
| Im Monat November 2017 sollten Sie insbesondere folgende Fälligkeitstermine beachten: |

Steuertermine (Fälligkeit):
�� Umsatzsteuerzahler (Monatszahler): 10.11.2017

�� Lohnsteuerzahler (Monatszahler): 10.11.2017

�� Gewerbesteuerzahler: 15.11.2017

�� Grundsteuerzahler: 15.11.2017

Bei einer Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage vor dem 
Fälligkeitstermin vorliegen. 

Beachten Sie | Bei der Grundsteuer kann die 
Gemeinde abweichend von dem vierteljährlichen 
Zahlungsgrundsatz verlangen, dass Beträge bis 
15 EUR auf einmal grundsätzlich am 15.8. und 
Beträge bis einschließlich 30 EUR je zur Hälfte 
am 15.2. und am 15.8. zu zahlen sind. Auf Antrag 

kann die Grundsteuer auch am 1.7. in einem Jah-
resbetrag entrichtet werden. Der Antrag ist bis 
zum 30.9. des vorangehenden Jahres zu stellen.

Beachten Sie | Die für alle Steuern geltende 
dreitägige Zahlungsschonfrist bei einer verspä-
teten Zahlung durch Überweisung endet am 
13.11.2017 für die Umsatz- und Lohnsteuerzah-
lung und am 20.11.2017 für die Gewerbe- und 
Grundsteuerzahlung. Es wird an dieser Stelle 
nochmals darauf hingewiesen, dass diese Zah-
lungsschonfrist ausdrücklich nicht für Zahlung 
per Scheck gilt.

Beiträge Sozialversicherung (Fälligkeit):
Sozialversicherungsbeiträge sind spätestens 
am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats fällig, für den Beitragsmonat Novem-
ber 2017 am 28.11.2017.

ABSCHLIESSENDE HINWEISE

Verzugszinsen
| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist seit dem 1.1.2002 der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. |

Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.7.2017 bis 
zum 31.12.2017 beträgt -0,88 Prozent. 

Damit ergeben sich folgende Verzugszinsen:

�� für Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB):  
4,12 Prozent

�� für den unternehmerischen Geschäftsver-
kehr (§ 288 Abs. 2 BGB): 8,12 Prozent*

* für Schuldverhältnisse, die vor dem 29.7.2014 
entstanden sind: 7,12 Prozent.

Die für die Berechnung der Verzugszinsen an-
zuwendenden Basiszinssätze betrugen in der 
Vergangenheit:

�◼ Berechnung der Verzugszinsen
Zeitraum Zins

vom 1.1.2017 bis 30.6.2017 -0,88 Prozent

vom 1.7.2016 bis 31.12.2016 -0,88 Prozent

vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 -0,83 Prozent

vom 1.7.2015 bis 31.12.2015 -0,83 Prozent

vom 1.1.2015 bis 30.6.2015 -0,83 Prozent

vom 1.7.2014 bis 31.12.2014 -0,73 Prozent

vom 1.1.2014 bis 30.6.2014 -0,63 Prozent

vom 1.7.2013 bis 31.12.2013 -0,38 Prozent

vom 1.1.2013 bis 30.6.2013 -0,13 Prozent

vom 1.7.2012 bis 31.12.2012 0,12 Prozent

vom 1.1.2012 bis 30.6.2012 0,12 Prozent

vom 1.7.2011 bis 31.12.2011 0,37 Prozent


